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        ach kurzer Zeit hat sich die DENTISTA bereits fest in der Landschaft Zahnheilkunde etabliert – und erfreut sich einer enorm 
wachsenden Leserschaft: den Zahnärztinnen in Deutschland. Die Zahnärztinnen sind die Zukunft der Zahnmedizin – und damit 
auch die wichtigste wachsende Zielgruppe für Ihre Produkte und Dienstleistungen.

Das einzige Journal für Zahnärztinnen greift die relevanten Themen auf:

* Wissenschaft: die Situation der Zahnärztinnen an den Hochschulen von Studium 
bis Forschung & Lehre ebenso wie aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse für die 

Anwendung in Praxis. Dabei richtet sich der Blick besonders auch auf 
geschlechtsspezifi sche Aspekte in der wissenschaftlichen Zahnheilkunde 
sowie Themen rund um Komplementärverfahren.

* Praxis: Aktuelles zu Ausbildung, Praxisführung, Berufsrecht, 
Finanzen. Die DENTISTA motiviert zu Fortbildung, zu Spezialisierung 
und unterstützt freiberufl iches Handeln. Sie informiert über Praxis-
formen und wirtschaftliche Entwicklungen.

* Leben: Praxismanagement & Familie, Erfahrungsaustausch, 
persönliche Weiterentwicklung, Tipps zu Gesundheit und gesund-
heitsbewusstem Verhalten, Jobs. Alles, was das Thema ausgeübte 
Zahnmedizin begleitet, ist fester Teil des Gesamtkonzeptes.

Die DENTISTA begleitet die Zahnärztinnen auf ihrem Weg in die Mehrheit im Berufsstand mit fortbildender Information und 
hilfreichen Ratgeber-Bereichen und versteht sich außerdem als Medium für networking.
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Erscheinungsweise

Redaktionsschluss
Anzeigenschluss

Druckunterlagenschluss

Format
Druckaufl age

Verbreitete Aufl age
Hinweis

Schwerpunktthemen

Abonnement

NEU !

vierteljährlich, jeweils zum 15. März,
15. Juni, 15. September und 15. Dezember
jeweils 6 Wochen vor Erscheinungstermin
jeweils 4 Wochen vor Erscheinungstermin
(Rücktrittsrecht bis 5 Wochen vor Erscheinungstermin)
jeweils 3 Wochen vor Erscheinungstermin

DIN A 4
6.400 Exemplare
5.900 Exemplare/bundesweit.
Da die Zahl der Empfänger kontinuierlich steigt, 
entwickeln sich Aufl agen- und Verbreitungshöhe 
entsprechend.

Ausgabe 1: Parodontologie – Knochen & Gewebe
Ausgabe 2: Weiß & Gold – die Erfolgsfarben der Zahnheilkunde
Ausgabe 3: Prävention – Gewebe erhalten/minimalinvasiv therapieren
Ausgabe 4: Praxisführung – Technik, Trends und tolle Farben

pro Exemplar 5.— Euro netto
Jahresabonnement 4 Ausgaben 18.— Euro netto, 
zzgl. der gesetzlich geltenden Mwst. und Versandkosten

Für Mitglieder des Buena Vista Dentista Clubs kostenlos

             In jeder Ausgabe 
           der Sonderteil SGZ 
      – Aktuelles rund um 
   die Fachgesellschaft Sexus und 
Gender in der Zahnmedizin
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Offsetdruck

Anlieferung als druckfähiges PDF
Druckunterlagen, die vom Verlag 
erstellt/angefertigt werden, werden 
gesondert berechnet.

2/1 Seite s/w und 4c 2.500,— Euro
1/1 Seite s/w und 4c 1.700,— Euro
1/2 Seite s/w und 4c 1.150,— Euro
1/3 Seite s/w und 4c 900,— Euro
1/4 Seite s/w und 4c 800,— Euro

auf Anfrage

2. und 4. Umschlagseite +15%
3. Umschlagseite +10%

1/1, 1/2, 1/3 und 1/4 Seiten:
2 Ausgaben -10 %
4 Ausgaben -20 %

je Beilage pro 1000 Ex. 275.– Euro 
zzgl. gültiger Portogebühren

pro Tausend 70.— Euro auf 1/1 Anzeige 
zzgl. jeweils gültiger Postgebühren

(anerkannte Werbe-/PR-Agenturen) 15 %

Produktmuster, digitale Medien etc. 
auf Anfrage

• Gewerbe- und Praxis-Anzeigen
 einspaltig, 85 mm breit/pro Zeile 8,— Euro
• Privat-Anzeigen
 einspaltig, 85 mm breit/pro Zeile 6,— Euro
• Chiffre-Gebühr: 7,50 Euro

für vom Verlag gestaltete Anzeigen:
auf Anfrage/je nach Aufwand

Alle Preise zzgl. der gesetzlich 
geltenden Mehrwertsteuer

Nach Rechnungsdatum innerhalb 
von 4 Wochen ohne Abzug. 
Bei Vorauszahlung: 3 % Skonto

Druck

Druckunterlagen

Anzeigenpreise

Sonderfarben

Sonderplatzierung

Anzeigenrabatte

Beilagen

Postkarte, beigeklebt

Agenturprovision

Sonderformen

Kleinanzeigenpreise

Aufwandskosten

Zahlungsbedingungen
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Anzeigenformate

420 x 297 mm  210 x 297 mm 103 x 297 mm

2/1 Seite 1/1 Seite 1/2 Seite
hoch 

73 x 297 mm  210 x 101 mm 210 x 79 mm

1/3 Seite 
hoch

1/2 Seite 
quer

1/3 Seite 
quer

1/4 Seite 
quer

210 x 147 mm

Die Anzeigen im Anschnitt
mit 3 mm Beschnittzugabe
anlegen.
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1. Anzeigenauftrag im Sinne dieser AGB ist der Vertrag zwischen dem Verlag und 
einem Werbungstreibenden oder sonstigen Inserenten (nachfolgend „Auftragge-
ber“) über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen in einer Druckschrift 
zum Zwecke der Verbreitung. Für den Anzeigenauftrag gelten ausschließlich die 
vorliegenden AGB sowie die aktuelle Preisliste des Verlags, die einen wesentlichen 
Vertragsbestandteil bildet. Die Gültigkeit etwaiger AGB des Auftraggebers ist, so-
weit sie mit diesen AGB nicht übereinstimmen, ausdrücklich ausgeschlossen.  
2. Vertragsschluss: Aufträge für Anzeigen können schriftlich, Post oder Fax, auf-
geben werden. Der Verlag haftet nicht für Fehler der Übermittlung. Der Vertrag 
kommt erst durch die Auftragsbestätigung des Verlags zustande, die vorbehaltlich 
anderer individueller Vereinbarung zwischen Verlag und Auftraggeber schriftlich 
erfolgt.  
3. Abschluss im Sinne dieser AGB ist ein Vertrag über die Schaltung einer oder 
mehrerer Anzeigen, Fremdbeilagen oder sonstiger Werbemittel unter Beachtung 
der von dem Verlag angebotenen Rabattstaffeln, wobei die rechtsverbindlichen 
Anzeigenaufträge jeweils erst durch schriftliche Bestätigung des Abrufs zustande 
kommen.  
4. Abruf ist die Aufforderung des Auftraggebers an den Verlag, auf Grundlage eines 
Abschlusses eine konkrete Anzeige, Fremdbeilage oder sonstiges Werbemittel zu 
veröffentlichen und die Zustellung der für die Erstellung erforderlichen Texte und 
Vorlagen. Ist kein Erscheinungstermin vereinbart, sind Anzeigen spätestens ein Jahr 
nach Vertragsschluss abzurufen. Ein Abschluss über mehrere Anzeigen ist innerhalb 
eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln.  
5. Ablehnung von Aufträgen: Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge, auch 
einzelne Abrufe im Rahmen eines Gesamtabschlusses sowie rechtsverbindlich be-
stätigte Aufträge, nach sachgemäßem Ermessen abzulehnen. Dies gilt insbesondere, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche Bestimmungen verstößt oder 
vom deutschen Werberat in einem Beschwerdeverfahren beanstandet wurde, 
deren Veröffentlichung für den Verlag wegen des Inhalts, der Herkunft oder der 
technischen Form unzumutbar ist. Diese AGB gelten sinngemäß auch für Beilagen-
aufträge. Beilagenaufträge werden grundsätzlich vom Verlag erst nach Vorlage eines 
Musters angenommen. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser 
den Eindruck eines Bestandteils der Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen ent-
halten, werden nicht angenommen.  
6. Anzeigenschluss: Die in der Preisliste ausgewiesenen Anzeigenschlüsse sind für 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen und Beilagen Gültig ab 20. November 2007

den Verlag unverbindlich. Dem Verlag steht es frei, Anzeigenschlusstermine kurz-
fristig, dem Produktionsablauf entsprechend, anzupassen.  
7. Werden Anzeigendruckvorlagen digital, also durch Datenträger (z. B. Diskette, 
CD, DVD) oder durch Fernübertragung (z. B. ISDN, E-Mail) papierlos an den Verlag 
übermittelt, gelten zusätzlich die folgenden Bestimmungen: 
7.1 Dateiformat: Druckvorlagen sollen nur mit geschlossenen Dateien digital über-
tragen werden, also mit solchen Dateien, die der Verlag inhaltlich nicht ändern 
kann. Der Verlag haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von Anzeigen, die 
mit offenen Dateien (z. B. unter Corel Draw, QuarkXPress, Freehand gespeicherte 
Dateien) übermittelt werden. 
7.2 Zusammengehörende Dateien sind vom Auftraggeber in einem gemeinsamen 
Verzeichnis (Ordner) zu senden bzw. zu speichern. 
7.3 Farbanzeigen: Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist 
gleichzeitig ein Farb-Proof mit Fogra Medienkeil vom Auftraggeber mitzuliefern. 
Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des Auftraggebers wegen etwaiger 
Farbabweichungen beim Anzeigendruck. 
7.4 Computerviren: Der Auftraggeber haftet dafür, dass die übermittelten Dateien 
frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren kann der Verlag löschen, 
ohne dass der Auftraggeber hieraus Ansprüche herleiten könnte. Der Verlag behält 
sich zudem Ersatzansprüche vor, wenn die Computerviren beim Verlag weiteren 
Schaden verursachen.  
7.5 Ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung: Beachtet der Auftraggeber 
diese Geschäftsbedingungen zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druck-
unterlagen nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Anzeigenver-
öffentlichung zu.  
7.6 Datenträger: An den Verlag übermittelte Disketten oder CD/DVD mit Druck-
vorlagen gehen in das Eigentum des Verlags über.  
8. Kündigung von Aufträgen/Höhere Gewalt: Anzeigenaufträge können nur schrift-
lich, auch per Telefax, gekündigt werden, die Kündigungsfrist endet 5 Wochen vor 
Veröffentlichungstermin. Ist die Anzeige bereits in Druck gegeben, hat der Auftrag-
geber die Anzeige zu bezahlen. Ansonsten kann der Verlag die Erstattung der bis 
zur Kündigung angefallenen Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften verlangen. 
Der Verlag wird im Falle höherer Gewalt und bei vom Verlag unverschuldeten Ar-
beitskampfmaßnahmen von der Verpfl ichtung zur Auftragserfüllung frei, Schaden-
ersatzansprüche bestehen deswegen nicht.  
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9. Platzierung von Anzeigen: Anzeigen werden in bestimmten Nummern, Ausga-
ben oder an bestimmten Stellen der Zeitschrift veröffentlicht, wenn dies schriftlich, 
auch per Telefax, vereinbart wird. Sofern keine eindeutigen Platzierungsvorgaben 
gemacht werden, kann der Verlag die Platzierung frei bestimmen.  
10. Farbanzeigen: Farben werden üblicherweise im Zusammendruck aus den ISO-
Skala-Farben (früher Euroskala) Cyan, Magenta, Yellow und Black erzeugt. Bei 
Zusatzfarben aus der HKS-Farbskala für Zeitungsdruck des HKS-Warenzeichen-
verband e. V. sind bei der Farbwiedergabe Abweichungen zum Originalton nicht 
auszuschließen. Farben aus der Pantone-Farbskala (Pantone Inc. Carlstadt, New 
Jersey) können in der Regel nicht im Zusammendruck erzeugt werden. Wird bei 
der Anlage von Farbanzeigen auftragsgemäß auf eine Grundfarbe verzichtet, wird 
der Preis nicht reduziert. Bei der Beauftragung von Farbanzeigen unter der für die 
jeweilige Rubrik geltenden Mindestgröße wird der Preis für die jeweilige Mindest-
größe berechnet.  
11. Druckunterlagen: Die Schlusstermine für Druckunterlagen sind den jeweils 
gültigen Media-Daten des Verlags zu entnehmen. Für die rechtzeitige Lieferung 
fehlerfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Er-
satz an. Der Verlag gewährleistet die für die belegte Ausgabe übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten. Druckunter-
lagen werden nur auf schriftliche Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. 
Die Pfl icht zur Aufbewahrung endet sechs Wochen nach Veröffentlichung der An-
zeige.  
12. Abdruckhöhe von Anzeigen: Sind keine besonderen Größen vereinbart oder 
vorgegeben, wird die Anzeige mit der für eine solche Anzeige üblichen Höhe ab-
gedruckt und berechnet. Weicht bei einer fertig angelieferten Druckunterlage die 
Abdruckhöhe von der bestellten Abdruckhöhe im Auftrag ab, gilt das Maß der in 
Abdruck gebrachten Anzeigenhöhe. 13. Haftung für den Inhalt der Anzeige: Der 
Auftraggeber ist für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der Anzeige verant-
wortlich. Er stellt den Verlag von allen Ansprüchen Dritter wegen der Veröffent-
lichung der Anzeige frei, einschließlich der Kosten zur notwendigen Rechtsvertei-
digung. Der Verlag ist nicht zur Prüfung verpfl ichtet, ob ein Anzeigenauftrag die 
Rechte Dritter beeinträchtigt. Wird der Verlag z. B. durch gerichtliche Verfügung 
zum Abdruck einer Gegendarstellung o. ä. verpfl ichtet, hat der Auftraggeber der 
betreffenden Anzeige dafür auch die Kosten nach der gültigen Anzeigenpreisliste 
zu tragen. 
14. Probeabzüge werden erst ab einer ½-seitigen Anzeige und nur auf ausdrück-
lichen Wunsch geliefert. Der Verlag berücksichtigt Korrekturen, die ihm innerhalb 

der von ihm gesetzten Fristen mitgeteilt werden. Dabei trägt der Auftraggeber die 
Verantwortung für die Richtigkeit der korrigierten Probeabzüge. 
15. Anzeigenbeleg: Der Verlag liefert mit der Rechnung ein Original-Belegheft, bei 
Kleinanzeigen eine Kopie der Anzeigenseite. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft 
werden, tritt an seine Stelle eine Bescheinigung des Verlags über die Veröffentli-
chung und Verbreitung der Anzeige. 
16. Chiffreanzeigen: Zuschriften auf Chiffreanzeigen werden vier Wochen nach 
Veröffentlichung der Anzeige zur Abholung bereitgehalten bzw. dem Auftraggeber 
auf normalem Postwege zugesandt (auch wenn es sich um Express- oder Einschrei-
besendungen handelt) bzw. im Falle von E-Mails weitergeleitet. Nach Ablauf dieser 
Frist werden die Zuschriften vernichtet. Zuschriften mit einem Gewicht von mehr 
als 500 Gramm oder einem größeren Format als DIN A4 sowie Waren-, Bücher-, 
Katalog- und Werbesendungen sowie Päckchen/Pakete sind von der Weiterleitung 
ausgeschlossen und werden nur zur Abholung aufbewahrt. Der Verlag behält sich 
insbesondere vor, offensichtlich gewerbliche Offerten nicht weiterzuleiten und zu 
vernichten. Der Auftraggeber kann den Verlag berechtigen, Zuschriften an Stelle 
und im erklärten Einverständnis des Auftraggebers zu öffnen. 
17. Anzeigenrechnungen sind innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungserhalt ohne 
jeden Abzug zu bezahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei Zahlung sofort 
nach Rechnungserhalt (innerhalb 1 Woche Kontoeingang) besteht ein Anspruch 
auf 2 % Skonto, sofern nicht noch Beträge aus älteren Rechnungen offen stehen, 
bei Vorauszahlung ein Anspruch auf ein Skonto von 3 %. Im Falle einer oder meh-
rerer vorliegender Gutschriften wird Skonto erst nach deren Abzug gewährt. Bei 
Zahlungsverzug werden sämtliche offen stehenden Rechnungen bzw. Nachberech-
nungen zur sofortigen Zahlung fällig. Bei Stundung oder Zahlungsverzug werden 
Zinsen entsprechend § 288 BGB berechnet. Mahn- und Inkassokosten, die durch 
Zahlungsverzug entstehen, trägt der Auftraggeber. Der Verlag kann bei Zahlungs-
verzug die weitere Ausführung eines laufenden Auftrags bis zur Bezahlung zurück-
stellen und Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der 
Laufzeit eines Gesamtabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen abweichend 
von einem ursprünglich vereinbarten Zahlungsziel von der Vorauszahlung des An-
zeigenentgelts und vom Ausgleich offener Rechnungsbeträge abhängig zu machen. 
Der Verlag ist berechtigt, fehlerhafte Anzeigenrechnungen innerhalb von sechs Mo-
naten nach Rechnungsstellung zu korrigieren. 
18. Satzkosten: Kosten für die Anfertigung bestellter Vorlagen und Zeichnungen so-
wie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen trägt der Auftraggeber. 
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19. Abweichende Preise: Für Anzeigen in Verlagsbeilagen und redaktionell gestal-
tete Anzeigen, Anzeigen in Sonderveröffentlichungen sowie für Anzeigen, welche 
nach Anzeigenschluss verkauft werden, kann der Verlag von der Preisliste abwei-
chende Preise festlegen. 
20. Gewährleistung: Reklamationen müssen vom Auftraggeber bei offensichtlichen 
Mängeln spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Eingang von Rechnung und 
Beleg geltend gemacht werden. Nicht offensichtliche Mängel muss der Auftragge-
ber spätestens ein Jahr nach Veröffentlichung der entsprechenden Druckschrift re-
klamieren. Bei fehlerhaftem Abdruck einer Anzeige, trotz rechtzeitiger Lieferung 
einwandfreier Druckunterlagen und rechtzeitiger Reklamation, kann der Auftrag-
geber den Abdruck einer einwandfreien Ersatzanzeige (Nacherfüllung) verlangen. 
Der Anspruch auf Nacherfüllung ist ausgeschlossen, wenn dies für den Verlag mit 
unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Lässt der Verlag eine ihm gesetzte ange-
messene Frist verstreichen, verweigert er die Nacherfüllung, ist die Nacherfüllung 
dem Auftraggeber nicht zumutbar oder schlägt sie fehl, so hat der Auftraggeber 
das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder Zahlungsminderung in dem Ausmaß 
geltend zu machen, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Gewähr-
leistungsansprüche von Kaufl euten als Auftraggeber verjähren 12 Monate nach Ver-
öffentlichung der entsprechenden Anzeige oder Beilage. 
21. Haftung: Der Verlag haftet für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte 
Schäden, für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit sowie für Schäden aufgrund mindestens leicht fahrlässiger Verlet-
zung einer Pfl icht, die für die Erreichung des Vertragszwecks von wesentlicher Be-
deutung ist (Kardinalspfl icht). Die Schadensersatzpfl icht ist – abgesehen von der 
Haftung für Vorsatz und schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit – auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. Im Übrigen sind Schadenersatzansprüche gegen den Verlag unabhängig 
vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Soweit die Haftung des Verlags nach den vor-
stehenden Regelungen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung ihrer Organe, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Schadensersatzan-
sprüche gegen den Verlag verjähren, abgesehen von Ansprüchen aus unerlaubter 
oder vorsätzlicher Handlung, in 12 Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Auf-
traggeber von den anspruchsbegründenden Umständen Kenntnis erlangt hat oder 
hätte erlangen müssen. 
22. Werbeagenturen sind verpfl ichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Ab-
rechnungen gegenüber den Werbungstreibenden an die Preisliste des Verlags zu 
halten. Die vom Verlag gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus dem 

dem Auftraggeber berechneten Nettopreis, also nach Abzug von Rabatt, Boni und 
Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision fällt nur bei Vermittlung von Aufträgen 
Dritter an. Sie wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen vergütet unter 
der Voraussetzung, dass der Auftrag unmittelbar von der Werbeagentur erteilt 
wird, ihr die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druckunterlagen obliegt 
und eine Gewerbeanmeldung als Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, 
Aufträge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zweifel an der berufsmäßigen 
Ausübung der Agenturtätigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. 
Anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in deren Namen und auf deren 
Rechnung erteilt. Soweit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der Vertrag 
daher im Zweifel mit der Werbeagentur zustande, vorbehaltlich anderer schrift-
licher Vereinbarungen. Soll ein Werbungstreibender Auftraggeber werden, muss er 
von der Werbeagentur namentlich benannt werden. Der Verlag ist berechtigt, von 
der Werbeagentur einen Mandatsnachweis zu verlangen. 
23. Speicherung von Auftraggeberdaten: Der Verlag speichert im Rahmen der 
Geschäftsbeziehungen die Daten des Auftraggebers mit Hilfe der elektronischen 
Datenverarbeitung. 
24. Schlussbestimmungen: Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Anzeigen-
auftrags/dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Eine unwirksame Bestimmung wird viel-
mehr im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung durch eine solche Regelung 
ersetzt, die dem von den Vertragsparteien mit der unwirksamen Bestimmung ver-
folgten wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommt. Entsprechendes gilt für die 
Ausfüllung etwaiger Regelungslücken. Erfüllungsort ist Berlin als Sitz des Verlags. 
Gerichtsstand für Klagen gegen Kaufl eute, juristische Personen des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist der Sitz des Verlags. Es gilt 
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: 20.11.2007
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